
Nach der Disputation (mündliche Prüfung) ist folgendes zu beachten: 
 
Das Titelblatt der Dissertation muss wie folgt gestaltet sein: (Die genaue Bezeichnung des 
Medizinischen Zentrums, der Klinik, des Institutes oder der Abteilung ist auf der website des Dekanats 
ersichtlich: http://www.uni-marburg.de/fb20/bereiche) 
 
 

Aus dem Med. Zentrum für _____ / Aus der Klinik für ____ / Aus dem Institut für _____ 
Geschäftsführender Direktor/Direktor: _____ 

 
des Fachbereichs Medizin der Philipps-Universität Marburg 

 
Achtung: Bei Arbeiten die in einem vorklinischen Bereich entstanden sind und eine 
Zusammenarbeit mit dem Klinikum stattfand (z.B. bei klinischen Studien) sowie für 
Arbeiten die aus dem Klinischen Bereich kommen, ist folgender Zusatz anzufügen: 

 
in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Standort 

Marburg 
 

Titel der Dissertation: 
 

Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der gesamten Humanmedizin bzw. 
Zahnmedizin, Humanbiologie oder Naturwissenschaften  

dem Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg  
vorgelegt von 

                                    _______________________________________________________ 
 

Vor- und Zuname aus ______ (Geburtsort)  
Marburg, 201_ 

 
 
 
Vor Drucklegung muss auf der Rückseite des Titelblattes folgender Vermerk 
angebracht werden: 
 
 
Angenommen vom Fachbereich Medizin der Philipps-Universität Marburg  
am: ___________ (Tag der Disputation).  
 
Gedruckt mit Genehmigung des Fachbereichs 
 
Dekan:  
 
Referent: (Name des Betreuers)....... 
 
Korreferent:. 
 
(evtl.) 2. Korreferent:.... 



Druck der Pflichtexemplare in DIN A5 
 
 
28 DIN A5 gedruckte oder kopierte Exemplare (gebunden) der Dissertation  
 
Sie dürfen diese Exemplare einseitig oder doppelseitig sowie schwarz/weiß oder 
farbig drucken lassen. 
 
davon  
 
25 Exemplare für die Universitätsbibliothek   
 

 1 Exemplar im Dekanat einreichen 
 (Bescheinigung der UB über die Abgabe der Pflichtexemplare bitte beifügen) 
 
  1 Exemplar dem Referenten aushändigen 
 
  1 Exemplar dem Korreferenten ggf. dem 2. Korreferenten aushändigen 
 
 

oder 
 
 
insgesamt 7 DIN A5 Exemplare 
 
davon: 
 
4 DIN A5 Exemplare und 1 pdf-file.  
Der pdf-file ist auf der homepage der Universitätsbibliothek einzuspielen sowie die 
„Abgabeerklärung für elektronische Dissertationen“ auszufüllen und mit den 
gedruckten DIN A5 Exemplaren einzureichen bei der 
  
Universitätsbibliothek Marburg 
Dissertations- und Tauschsstelle 
Wilhelm-Röpke-Straße 4 
35032 Marburg 
Tel.: 06421 28-25187 

 
Weitere Informationen über die Diss.- und Tauschstelle finden Sie im Internet: 
http://www.uni-marburg.de/bis/service/weitserv/diss/dissabgabe (homepape der UB) 
unter dem Stichwort Dissertationen. 
 

 1 Exemplar in DIN A5 im Dekanat einreichen 
 (Bescheinigung der UB über die Abgabe der Pflichtexemplare bitte beifügen) 
 
  1 Exemplar dem Referenten aushändigen 
 
  1 Exemplar dem Korreferenten ggf. dem 2. Korreferenten aushändigen 
 
Der Arbeit kann der Lebenslauf und die ehrenwörtliche Erklärung vor Drucklegung entnommen 
werden. 
 



Sollten Sie in einem international anerkannten Fachjournal die Ergebnisse Ihrer Arbeit 
komplett veröffentlicht haben und als Erst- oder Zweitautor erscheinen, so reduziert 
sich die Abgabe der Pflichtexemplare bei der UB auf 4 gedruckte Exemplare und einer 
Kopie oder dem Reprint der Veröffentlichung. 
 
 
Ein ganz wichtiger Hinweis zum Schluss: 
 
 
Die Urkunde - und damit ist die Berechtigung zum Tragen des Doktortitels verbunden - 
darf Ihnen erst ausgehändigt werden, wenn Sie die Arbeit ordnungsgemäß bei der 
Universitätsbibliothek abgegeben haben und dem Dekanat über die Abgabe eine 
Bestätigung darüber vorliegt. 
 
Sie sind verpflichtet, die Abgabe der Exemplare und damit die Veröffentlichung Ihrer 
wissenschaftlichen Arbeit innerhalb eines Jahres nach Abschluss der mündlichen 
Prüfung vorzunehmen! Sollten Sie dieser Pflicht nicht innerhalb eines Jahres 
nachkommen, muss Ihnen das Recht auf das Tragen des Doktortitels verwehrt 
werden. Einzige Ausnahme ist, wenn Sie schriftlich während der Frist einen 
begründeten Antrag auf Verlängerung stellen, dem der Dekan zustimmen muss. 
 
 
 
gez. 
Der Dekan 
des Fachbereichs Medizin 
Baldingerstraße 
35032 Marburg 
 


